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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Marnheim für das Jahr 2024 und
die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 1 der Ortsgemeinde Marnheim für
das Jahr 2024

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit-plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2024 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen wurde am 12.09.2024 dem Gemeinderat zu-
geleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2024 liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan und seinen Anlagen während der allgemeinen
Öffnungszeiten bei der Verbandsgemeindeverwaltung (Rathaus, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden) bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaus-
haltssatzung durch den Ortsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem
stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2024 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan und seinen Anlagen im lnternet unter
https ://www. ki rc h h ei m bo I a d n e n. de/de/ m a rn h ei m- rath a u s-fi n a nze n/
h a u s h altss atz u n qe n - u n d- h a u s h a lts p I ae ne- m a rn h ei m. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Ortsgemeinde Marnheim haben die
Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
16.09.2024 bis 30.09.2024) bei der Verbandsgemeindeverwaltung, Neue Allee
2, 67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung Nr. 1 für das Jahr 2024 mit dem Nachtragshaushaltsplan und sei-
nen Anlagen, einzureichen. Die Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsge-
meindevenrualtung oder an den Ortsbürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirch-
heimbolanden, oder elektronisch an vg@kirchheimbolanden.de einzureichen.
Der Ortsgemeinderat wird rechtzeitig vor seinem Beschluss über die Nachtrags-
haushaltssatzung über die innerhalb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in
öffentlicher Sitzung beraten und entscheiden.

Kirchheimbolanden, 12.09.2024
Verbandsgemeindevenrualtu n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin
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Bekanntmachung über die Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaus-
haltssatzung mit -plan Nr. 2 der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden für das
Jahr 2024 und die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Nachtragshaushaltssatzung und -plan Nr. 2 der Verbandsgemeinde Kirch-
heimbolanden für das Jahr 2024

1. Einsichtnahme in den Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung mit-plan
und Anlagen

2. Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen

Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 2 für das Jahr 2024 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan wurde am 12.09.2024 dem Verbandsgemeinderat zugeleitet.

1. Der Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung Nr. 2 für das Jahr 2024liegt mit
dem Nachtragshaushaltsplan während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der
Verbandsgemeindevenrvaltung (Rathaus, Neue Allee 2, 67292 Kirchheimbo-
landen, Zimmer 115), bis zur Beschlussfassung über die Nachtragshaushalts-
satzung durch den Verbandsgemeinderat zur Einsichtnahme aus. Außerdem
stehen die Nachtragshaushaltssatzung Nr. 2 für das Jahr 2024 mit dem Nach-
tragshaushaltsplan im lnternet unter
h ttps : //www. ki rc h h e i m b o I a n d e n. d e/de/vs- k i rc h h e i m h o I a n de n- rath a us-
f i n a n ze n/ h a u s h a lts satz u n g e n - u n d- h a u s h a I ts p I ae n e-ve rh a n dsge m ei n d e-
ki rc h hei m bo I a n den. htm I
zur Einsichtnahme bereit.

2. Die Einwohnerinnen und Einwohner der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden
haben die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen ab dieser Bekanntmachung (vom
16.09.2024 bis 30.09.2024) bei der Verbandsgemeindevenrualtung, Neue Allee 2,
67292 Kirchheimbolanden, Vorschläge zum Entwurf der Nachtragshaushaltssat-
zung Nr. 2 für das Jahr 2024 mit dem Nachtragshaushaltsplan, einzureichen. Die
Vorschläge sind schriftlich an die Verbandsgemeindeverwaltung oder an den
Bürgermeister, Neue Allee 2,67292 Kirchheimbolanden, oder elektronisch an
vg@kirchheimbolanden.de einzureichen, Der Verbandsgemeinderat wird recht-
zeitig vor seinem Beschluss über die Nachtragshaushaltssatzung über die inner-
halb dieser Frist eingegangenen Vorschläge in öffentlicher Sitzung beraten und
entscheiden.

Kirch heimbolanden, 1 3.09.2024

Verba n d sg eme i n deve nrra lt u n g

gez. Wienpahl

(Wienpahl)
Bürgermeisterin


